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Teil 3: Abrechnung
Mit dieser Zahlung können Sie rechnen

Prolongation

Hier steckt mehr
für Dich drin
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Jetzt wird abgerechnet 
Einmal pro Jahr erhalten Sie Ihre 
Endabrechnung zur Zusatzprovision. 
Wie viele Kunden konnten Sie von 
einer Darlehensverlängerung über-
zeugen? Wie hoch ist Ihr gesamtes 
Volumen, welches Sie prolongieren 
konnten, und welchen Provisions-
anspruch haben Sie überhaupt?  
Die Antworten auf diese Fragen und 
noch viel mehr erhalten Sie hier.

Ihre Endabrechnung erhalten Sie einmal pro Jahr 
per Post – ungefähr Anfang Februar. Die Abrechnung 
besteht aus zwei Teilen: einem Anschreiben und einem 
Kontennachweis. Welche Informationen dort genannt 
werden, zeigen wir Ihnen im weiteren Verlauf.

In der Abrechnung aufgelistet sind alle relevanten 
Prolongationen, mit Zinsanpassungstermin im vergan-
genen Jahr, d.h., die Abrechnung von Prolongationen 
mit Forward-Laufzeit erhalten Sie erst im Folgejahr der 
tatsächlichen Zinsanpassung. 

Alles rund um den Versand der Endabrechnung

Hierzu ein Beispiel: Die Abrechnung, die Sie beispiels-
weise im Februar 2021 erhalten haben, beinhaltet aus-
schließlich Prolongationen mit dem Zinsanpassungsjahr 
2020. Einen Abschluss im Jahr 2020 mit Zinsanpassungs-
jahr 2022 finden Sie erst in der Endabrechnung für das
Jahr 2022, die Sie dann im Februar 2023 erhalten.
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Welche Informationen finde ich im ersten Teil – dem Anschreiben?
Im mittleren Teil des Anschreibens finden Sie zusammengefasst das Ergebnis Ihrer Arbeit:

Folgendes haben Sie erreicht: Prolongiertes Gesamtvolumen: 3.528.761,36 Euro
Anzahl der Konten, die Sie prolongiert haben: 27 von möglichen 42 Konten
Ihre Prolongationsquote ist demnach: 64,30%
Ihr Engagement belohnen wir mit folgendem Bonus: 0,35% auf Ihr gesamtes bei uns  
prolongiertes Volumen. Das sind 12.350,66 Euro, die wir Ihnen in den nächsten Tagen auf Ihr Konto überweisen.

Prolongiertes Gesamtvolumen 
Enthalten sind hier alle Prolongationen mit Zinsan-
passungstermin aus dem letzten Jahr, die Sie abge-
schlossen haben. Neben den verlängerten Konten aus 
Ihrer Fälligkeitenliste werden hier im Übrigen auch die 
Konten berücksichtigt, die Sie außerhalb Ihrer Fällig-
keitenliste, also zum Beispiel aus dem Direktgeschäft 
verlängern konnten. Entscheidend für das Volumen  
ist jeweils die Restvaluta zum Zeitpunkt des Zinsan- 
passungstermins.

Ihr Zusatzprovisionssatz 
Ihre Prolongationsquote liegt höher als 40%? Herzlichen 
Glückwunsch! Sie haben die Voraussetzungen zur 
Zahlung einer Zusatzprovision erfüllt. Ihr Bonussatz wird 
nun dort ausgewiesen. Sie möchten wissen, welcher 
Bonussatz wann greift? Details hierzu finden Sie im 
Kapitel 1. 

Ihre Zusatzprovision 
Das Wichtigste zum Schluss. Die Höhe Ihrer Zusatz-
provision, die Sie dann von uns ausgezahlt bekommen, 
ist dort aufgeführt. Wie wird diese berechnet?  
Ganz einfach: Prolongiertes Gesamtvolumen x  
Bonussatz = Zusatzprovision

Anzahl Konten, die Sie prolongiert haben
Hierbei schauen wir erst mal nur auf Ihre Fälligkeiten-
liste. Erinnern Sie sich noch an die Konten, die in Ihrer 
Fälligkeitenliste mit einem „J“ gekennzeichnet waren? 
Diese werden hier gezählt und gegenübergestellt. 
Aber Achtung: Entscheidend sind auch hier wieder nur 
Konten mit dem Zinsanpassungstermin aus dem letzten 
Jahr. Das Verhältnis der Konten, die Sie verlängern 
konnten, zu der maximal möglichen Anzahl an Konten 
bildet die Basis Ihrer Erfolgs- oder auch Prolongations-
quote.

Ihre Prolongationsquote
Sie ist nichts anderes als der prozentuale Anteil der 
Konten, die Sie mit Zinsanpassungstermin im letzten 
Jahr verlängern konnten, sprich abgeschlossen haben, 
gegenübergestellt zu allen prolongationsfähigen und 
quotenrelevanten Konten dieses Jahres. Diese Quote 
bestimmt jetzt die Höhe Ihrer Zusatzprovision, die unter 
dem Punkt 4 ausgewiesen wird.



Teil 1: Basis  |  Teil 2: Fälligkeitenliste  | Teil 3: Abrechnung

Welche Informationen finde ich im zweiten Teil – dem Kontennachweis?
Der Kontennachweis bei uns ist im Prinzip wie der Einzelverbindungsnachweis in Ihrer Telefonabrechnung. Sie erfahren 
dort, welche Konten mit Zinsanpassungsjahr im vergangenen Jahr Sie verlängern konnten und welche nicht:

Prolongiert eigen 
Mit diesem Status wird ein Konto bezeichnet, welches 
auf Ihrer Fälligkeitenliste, also aus Ihrem Kundenbestand 
heraus, erfolgreich verlängert wurde. 

Abgelöst 
Schade, diese Konten konnten nicht verlängert werden. 
Die Kundin bzw. der Kunde ist entweder zu einer anderen 
Bank gewechselt (Umschuldung) oder das Darlehen 
wurde zurückgezahlt.

Prolongiert fremd 
Jemand anderes war schneller. Das Konto wurde zwar 
verlängert, allerdings nicht von Ihnen.

Prolongiert 
Sie waren schneller und konnten dieses Konto von 
jemand anderem verlängern. Das Konto stand nicht  
auf Ihrer Fälligkeitenliste, erhöht aber trotzdem Ihr  
prolongiertes Gesamtvolumen.

Vorzeitig prolongiert  
Auch hier waren Sie schnell. Sie konnten ein Konto mit 
einer Zinsbindung von mehr als 10 Jahren gem. § 489 
vorzeitig verlängern. Das abgeschlossene Volumen 
erhöht auch hier Ihr gesamtes Prolongationsvolumen. 
Aber Achtung: Im Jahr des eigentlichen Zinsbindungs- 
endes wird Ihnen dieses Konto als „abgelöst“ angerechnet.

Ein mit „J“ gekennzeichnetes Konto 
ist für Ihre Prolongationsquote 
relevant!

Die Summe dieser Spalte ergibt Ihr 
„Prolongiertes Gesamtvolumen“


